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Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Havelland 

vom 20.06.2016 
 

Beschluss-Nr.: BV-0201/16 

Wahlprüfungsentscheidung gemäß § 80 Abs. 1 BbgKWahlG – Entscheidung über den 
Wahleinspruch des Herrn J.-E. H. aus 15806 Dabendorf vom 10.04.2016 gegen die Gültigkeit 
der Landratswahl im Landkreis Havelland am 10.04.2016 

Der Kreistag beschließt einstimmig: 

Die Einwendungen gegen die Wahl sind unzulässig und werden zurückgewiesen. Die Wahl ist gültig. 

Die Vorsitzende des Kreistages wird beauftragt, die Wahlprüfungs-entscheidung den Beteiligten und 
der Aufsichtsbehörde gemäß § 58 Abs. 1 BbgKWahlG binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
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Beschluss-Nr.: 0202/16 
Wahlprüfungsentscheidung gemäß § 80 Abs. 1 BbgKWahlG – Entscheidung über den 
Wahleinspruch der Frau W. R. aus 14712 Rathenow vom 21.04.2016 gegen die Gültigkeit der 
Landratswahl im Landkreis Havelland am 10.04.2016 und die Stichwahl am 24.04.2016 
 

Der Kreistag beschließt einstimmig: 

Die Einwendungen gegen die Wahl sind unzulässig und werden zurückgewiesen. Die Wahl ist gültig.  

Die Vorsitzende des Kreistages wird beauftragt, die Wahlprüfungs-entscheidung den Beteiligten und 
der Aufsichtsbehörde gemäß § 58 Abs. 1 BbgKWahlG binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
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Beschluss-Nr.: BV-0203/16 
Wahlprüfungsentscheidung gemäß § 80 Abs. 1 BbgKWahlG – Entscheidung über die im 
Wesentlichen gleichlautenden Wahleinsprüche des Herrn S. W. aus 14612 Falkensee vom 
12.05.2016 und der Frau D. M. aus 14612 Falkensee vom 17.05.2016 gegen die Gültigkeit der 
Stichwahl zur Wahl des Landrats im Landkreis Havelland am 24.04.2016 
 

Der Kreistag beschließt mehrheitlich: 

Die Einwendungen gegen die Wahl sind nicht begründet und werden zurückgewiesen. Die Wahl ist 
gültig.  

Die Vorsitzende des Kreistages wird beauftragt, die Wahlprüfungs-entscheidung den Beteiligten und 
der Aufsichtsbehörde gemäß § 58 Abs. 1 BbgKWahlG binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 
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Beschluss-Nr.: BA-0025/16 
Wahl der Landrätin/des Landrates des Landkreises Havelland 
 

Der Kreistag wählt 

Herrn Roger Lewandowski 

zum Landrat des Landkreises Havelland. 

Abstimmungsergebnis: mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Kreistages 

 

BV-0165/16 
Vorschlag für die Wahl der Landrätin/des Landrates in den Verwaltungsrat der 
Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) 
 
Die Mitglieder des Kreistages schlagen einstimmig Herrn Landrat Roger Lewandowski der 
Zweckverbandsversammlung der MBS für den Verwaltungsrat  zur Wahl vor.  

 

BV-0185/16 
Satzung über die Nutzung und über die Erhebung von Gebühren für die Wohnheime für 
Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland 
 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig: 

Der Satzung über die Nutzung und über die Erhebung von Gebühren für die Wohnheime für 
Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland, die zum 1. August 2016 in Kraft treten soll, wird 
zugestimmt. 

 

Der Kreistag des Landkreises Havelland hat auf seiner Sitzung am 20. Juni 2016 die Satzung über die 
Nutzung und über die Erhebung von Gebühren für die Wohnheime für Auszubildende des 
Oberstufenzentrums Havelland (Beschluss-Nr. BV-0185/16) beschlossen. Die Satzung ist nicht 
genehmigungs- und anzeigepflichtig und wird nachfolgend in ihrem vollständigen Wortlaut 
veröffentlicht. 

 

Satzung 

über die Nutzung und über die Erhebung von Gebühren für die Wohnheime für 

Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland 

 

Aufgrund des § 131 i.V.m. den §§ 3, 28 Abs. 2 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32], i.V.m. § 99 Abs. 2, § 114 Abs. 

4 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I/02, [Nr. 08], S. 78), zuletzt geändert durch 

Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 5], i.V.m. §§ 2, 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32] hat der Kreistag des 

Landkreises Havelland in seiner Sitzung vom 20.06.2016 mit Beschluss BV0185/16 Nummer 

folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Geltungsbereich der Satzung 

(1) Diese Satzung regelt die grundsätzlichen Nutzungsbestimmungen und die 

Gebührenpflicht für die Nutzung der Wohnheime für Auszubildende des 

Oberstufenzentrums Havelland in Rathenow und Friesack. 

(2) Die Wohnheime für Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland 

(Oberstufenzentrum) befinden sich in Trägerschaft des Landkreises Havelland 

(Landkreis). 

§ 2 

Bereitstellung von Wohnheimplätzen 

(1) Der Landkreis Havelland stellt vorrangig Auszubildenden, die für den schulischen Teil 

ihrer Berufsausbildung das Oberstufenzentrum Havelland besuchen und denen die 

tägliche Anreise vom Wohnort zur Schule nicht zugemutet werden kann, im Rahmen 

ihrer Ausbildung einen Wohnheimplatz zur Verfügung. Grundsätzlich erfolgt die 

Bereitstellung von Wohnheimplätzen am zutreffenden Schulstandort. 

(2) Ein Anspruch auf die Bereitstellung von Wohnheimplätzen besteht nur im Rahmen der 

zulässigen Kapazität entsprechend der Betriebserlaubnis. 

(3) Sonstigen Personen, die sich in Aus- oder Weiterbildung befinden, und anderen können 

Wohnheimplätze nachrangig zur Verfügung gestellt werden, wenn die Kapazität dies 

zulässt. 

(4) Die Wohnheime sind grundsätzlich nur an Schultagen geöffnet. In begründeten 

Einzelfällen und zur Ertragssteigerung kann hiervon abgewichen werden. 

(5) Die Bereitstellung der Wohnheimplätze erfolgt ohne Verpflegung. 

§ 3 

Nutzungsverhältnis, Antrag 

(1) Die Nutzung von Wohnheimplätzen ist schriftlich beim Landkreis zu beantragen. Für die 

Beantragung ist das vom Landkreis vorgesehene Formular zu verwenden. 

(2) Das Nutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. 

(3) Die Entscheidung über die Nutzung von Wohnheimplätzen trifft der Landkreis durch 

schriftlichen Bescheid gegenüber dem Antragsteller. Ein Rechtsanspruch auf eine 

Nutzung besteht nicht. 

§ 4 

Hausordnung 

Alle für die Nutzer der Wohnheime verbindlichen Rechte und Pflichten sowie mögliche 

Ordnungsmaßnahmen werden in einer vom Landkreis erlassenen Hausordnung geregelt. 

§ 5 

Haftung des Nutzers 

(1) Jeder Nutzer der Wohnheime ist für Schäden, die er vorsätzlich oder fahrlässig im 

Rahmen des Nutzungsverhältnisses verursacht, gegenüber dem Landkreis 

ersatzpflichtig. Auch für Schäden gegenüber Dritten haftet jeder Nutzer selbst. 

(2) Der Landkreis haftet nicht für den Verlust der vom Nutzer eingebrachten Sachen und 

Wertgegenstände. 
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§ 6 

Haftung des Landkreises Havelland 

Der Landkreis haftet dem Nutzer für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die im 

Zusammenhang mit der Überlassung eines Wohnheimplatzes sowie deren Ausstattung 

entstehen und nur dann, wenn der jeweilige Schadensfall im Zusammenhang mit der 

Nutzung steht und allein auf ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des 

Landkreises bzw. einer seiner Bediensteten zurück zu führen ist. Der Nutzer hat den 

Landkreis von etwaigen Ansprüchen Dritter freizustellen. 

§ 7 

Gebührenpflicht 

(1) Gebührenpflichtig sind die Nutzer selbst, bei Minderjährigen deren gesetzliche/r 

Vertreter oder Dritte, die die Nutzung von Wohnheimplätzen beim Landkreis beantragen, 

z. B. Ausbildungsbetriebe, Innungen o. ä. 

Der Nutzer bzw. sein gesetzlicher Vertreter haften zusammen mit dem Dritten, der die 

Nutzung des Wohnheimplatzes beim Landkreis beantragt hat, gesamtschuldnerisch. 

(2) Die Gebührenpflicht entsteht ab dem mit Bescheid festgelegten Beginn der Nutzung. 

(3) Vorübergehende Abwesenheit (z. B. infolge Krankheit) oder Abwesenheit, die einer in § 

11 geregelten Abmeldung und der damit verbundenen Aufgabe der Wohnheimnutzung 

vorangeht, entbinden nicht von der Gebührenpflicht, solange der Wohnheimplatz nicht 

an einen anderen Nutzer vergeben werden kann. 

(4) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf der vereinbarten Nutzungszeit oder mit dem in 

einem Bescheid entsprechend § 11 Abs. 1 festgelegten vorzeitigen Termin. 

(5) Weitere Voraussetzung für die Beendigung der Gebührenpflicht ist die ordnungsgemäße 

Übergabe der Unterkunft an einem mit der Aufsicht und der Verwaltung des 

Wohnheimes beauftragten Bediensteten des Landkreises. Die ordnungsgemäße 

Übergabe beinhaltet die protokollierte Abnahme des Zimmers und die Übergabe der 

Schlüssel. Näheres regelt die Hausordnung. 

§ 8 

Höhe der Gebühren 

(1) Für die Nutzung von Wohnheimplätzen erhebt der Landkreis folgende Gebühren je 

Anwesenheitseinheit. Eine Anwesenheitseinheit ist jeder angefangene Zeitraum 

zwischen 18:00 Uhr und 17:59 Uhr des Folgetages. 

Wohnheimplatz in einem Zweibettzimmer bei Nutzung von 

Gemeinschaftssanitäreinrichtungen und Gemeinschaftsküchen auf dem Flur 

Gebühr je Anwesenheitseinheit 

für Nutzer nach § 2 Abs. 1 11,00 Euro 

für Nutzer nach § 2 Abs. 3 16,00 Euro 

Wohnheimplatz innerhalb einer Wohneinheit (1- bis 3-Raum-Wohneinheit mit max. 5 

Personen) und wohneinheitsbezogenen Sanitäreinrichtungen und Küchen 

Gebühr je Anwesenheitseinheit 

für Nutzer nach § 2 Abs. 1 12,50 Euro 

für Nutzer nach § 2 Abs. 3 17,00 Euro 
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(2) Für die Inanspruchnahme von Nebenleistungen werden folgende Gebühren erhoben: 

Bereitstellung von Bettwäsche pro Garnitur 

Gebühr je Ausleihe 3,00 Euro 

§ 9 

Fälligkeit 

(1) Die Gebühren werden monatlich fällig. 

(2) Bei wiederkehrender turnusgestaffelter Nutzung wird auf der Grundlage des 

Nutzungsbescheides (§ 3 Abs. 3) für die Dauer des Ausbildungs- bzw. Schuljahres ein 

Gebührenbescheid erlassen. 

(3) Bei zeitweiliger Nutzung erfolgt die Gebührenerhebung auf der Grundlage eines 

monatlichen Gebührenbescheides. 

§ 10 

Säumnisregelung 

(1) Bei einem Zahlungsverzug von einem Monat ist der Landkreis berechtigt, die 

betreffenden Nutzer von der weiteren Nutzung der Wohnheime auszuschließen. 

(2) Nichtgezahlte Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren. 

§ 11 

Vorzeitige Beendigung des Nutzungsverhältnisses/Aussetzen der Nutzung 

(1) Das Nutzungsverhältnis kann vom Antragsteller durch schriftliche Erklärung mit einer 

Frist von 4 Wochen zum Monatsende vorfristig gekündigt werden. Für die Wahrung der 

Frist kommt es auf den Tag des Posteinganges beim Landkreis an. 

(2) Zeigt ein Nutzer dem Landkreis an, dass er den Wohnheimplatz aufgrund einer 

Erkrankung von mindestens einer Kalenderwoche oder eines mindestens gleichlangen 

schulbedingten Unterrichtsausfalls nicht nutzen wird, erlässt der Landkreis die für diesen 

Zeitraum festgesetzten Gebühren. Die Erkrankung oder der Schulausfall sind auf 

Verlangen nachzuweisen. 

(3) Verstößt ein Nutzer vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Bestimmungen dieser 

Satzung oder die Hausordnung, kann er von der weiteren Nutzung des Wohnheimes 

ausgeschlossen werden. Näheres zu Ordnungsmaßnahmen regelt die Hausordnung. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. August 2016 in Kraft. 

 

Rathenow, 2016-06-23 

gez. 

Lewandowski 

Landrat 
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Gemäß § 3 Abs. 3 BbgKVerf. Satz 1 i. V. m. § 22 Abs. 1 Hauptsatzung des Landkreises Havelland 
wird die Satzung über die Nutzung und über die Erhebung von Gebühren für die Wohnheime für 
Auszubildende des Oberstufenzentrums Havelland öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung liegt 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme durch die Einwohner in den 
Bürgerservicebüros der Dienstgebäude Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow, Goethestraße 59/60, 
14641 Nauen und Dallgower Straße 9, 14612 Falkensee aus. 

 

Rathenow, 2016-06-23 

gez. 

Lewandowski 

Landrat 

 

Beschluss-Nr.: BV-0188/16 
Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und -Bedingungen für den 
Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Havelland 
 

Der Kreistag beschließt einstimmig: 

Die Verordnung über die Beförderungsentgelte und -bedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit 
Taxen im Landkreis Havelland tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2016 in Kraft. 

 

Die nachfolgend in ihrem vollständigen Wortlaut wiedergegebene, am 20. Juni 2016 im Kreistag des 
Landkreises Havelland beschlossene Verordnung über die Beförderungsentgelte und –bedingungen 
für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Havelland (Beschluss Nr. BV-0189/16) ist nicht 
genehmigungs- und anzeigepflichtig und wird nachfolgend in ihrem vollständigen Wortlaut 
veröffentlicht. 

 

V e r o r d n u n g 

über die Beförderungsentgelte und -bedingungen 

für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Havelland 

 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Artikel 2 

Absatz 14 Vergaberechtsmodernisierungsgesetz vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203), in 

Verbindung mit § 6 der Verordnung über die zuständigen Behörden und über die 

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz 

(PBefGZV) vom 11. Mai 1993 (GVBl. II S. 218), zuletzt geändert durch Art. 1 Zweite 

Änderungsverordnung (ÄndVO) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. II Nr. 94 S. 1), hat der 

Kreistag des Landkreises Havelland auf seiner Sitzung am 20. Juni 2016 mit Beschluss 

Nr. BV-0189 folgende Verordnung beschlossen: 

§ 1 

Geltungsbereich – Pflichtfahrgebiet 

(1) Diese Verordnung gilt für Unternehmen des Gelegenheitsverkehrs mit Taxen, deren 

Betriebssitz sich im Landkreis Havelland befindet. 

(2) Das Pflichtfahrgebiet umfasst das Territorium des Landkreises Havelland. Die nach 

dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte finden bei Fahrten innerhalb 

des Pflichtfahrgebietes Anwendung. 

(3) Innerhalb des Pflichtfahrgebietes besteht Beförderungspflicht. 
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(4) Für Auftragsfahrten, die über das Pflichtfahrgebiet hinausgehen, hat der 

Fahrzeugführer den Fahrgast vor Fahrtbeginn darauf hinzuweisen, dass das 

Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrstrecke frei vereinbart werden kann. 

(5) Krankentransporte unterliegen nicht diesem Tarif, wenn für ihre Ausführung Verträge 

mit öffentlich-rechtlichen Kostenträgern bestehen. Hier gelten die vertraglich 

vereinbarten Vergütungen als festgesetzte Beförderungsentgelte. 

(6) Werden Taxen im Linienverkehr für den ÖPNV eingesetzt, so findet diese Verordnung 

keine Anwendung. Hier gelten die mit dem ÖPNV Auftraggeber vertraglich 

vereinbarten Vergütungen. 

§ 2 

Beförderungsentgelte 

(1) Das Entgelt für die Beförderung von Personen mit Taxen wird, unabhängig von der 

Zahl der zu befördernden Personen, im Pflichtfahrgebiet wie folgt festgelegt: 

 1.1 Grundbetrag       3,50 EUR 

 1.2 Beförderungspreis (Besetztfahrten je km) 

  a) werktags 06:00 – 22:00 Uhr 

   bis 7 km      2,20 EUR 

   jeder weitere Kilometer     1,70 EUR 

  b) werktags 22:00 – 06:00 Uhr 

     sowie sonn- und feiertags 

     bis 7 km       2,20 EUR 

     jeder weitere Kilometer     2,00 EUR 

 1.3 Für Leeranfahrten, die über die Betriebssitzgemeinde hinausführen, 

  ab dem Ortsausgangsschild der politischen Gemeinde 

  einschließlich ihrer Ortsteile der Betriebssitzgemeinde 

  je km        1,00 EUR 
(Der Anfahrtspreis entfällt bei Besetztfahrt zur Betriebssitzgemeinde) 

 1.4 Zuschlag für Großraumtaxen 

  ab der fünften Person je Person    1,50 EUR 

 1.5 Gebühr für grobe Verunreinigung durch den Fahrgast  25,00 EUR 

(2) Die Fortschaltstufe für jede angefangene Teilstrecke beträgt 0,10 EUR 

§ 3 

Fahrpreisanzeiger 

(1) Die Errechnung des Fahrpreises für die Beförderung von Personen mit Taxen hat 

innerhalb des Pflichtfahrgebietes unter Verwendung eines geeichten 

Fahrpreisanzeigers zu erfolgen. 

(2) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers beträgt der Fahrpreis 1,70 Euro bzw. 2,00 Euro 

je besetzt zurückgelegten Kilometer zuzüglich des Grundbetrages von 3,50 Euro. 

(3) Die Tarife sind Festpreise, sie dürfen nicht über- oder unterschritten werden. 

(4) Ist ein Fahrpreisanzeiger gestört, so ist er unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes 

Zögern, wieder herstellen zu lassen. Diese Verpflichtung obliegt neben den 

Taxiunternehmern auch den Fahrern. 

 

 



Amtsblatt für den Landkreis Havelland Seite 91 

 

 

 

 

 

 

§ 4 

Beförderung von Tieren und Gepäck 

(1) Für den Transport von Haustieren ist ein Zuschlag von 1,50 Euro einmalig zu zahlen. 

(2) Die Beförderung von Handgepäck hat kostenlos zu erfolgen. 

Für den Transport von Gepäck, außer Handgepäck, ist ein pauschaler Zuschlag von 

1,50 Euro einmalig zu zahlen. 

(3) Der Transport von Blindenhunden, Krankenfahrstühlen und Kinderwagen erfolgt 

kostenlos. 

§ 5 

Wartezeiten 

(1) Die Wartezeiten werden mit 30,00 Euro je Stunde (0,50 Euro je Minute) berechnet. 

Die Berechnung erfolgt durch den Fahrpreisanzeiger. 

(2) Als Wartezeit gilt jedes Anhalten der Taxe nach Auftragserteilung auf Veranlassung 

des Bestellers oder Benutzers sowie aus verkehrsbedingten, nicht vom Taxifahrer zu 

vertretenden Gründen. Der Beginn der Wartezeit ist dem Fahrgast anzuzeigen. 

(3) Ist der Fahrpreisanzeiger gestört, ist die Gebühr nach der tatsächlichen Wartezeit mit 

0,50 Euro je Minute zu berechnen. 

§ 6 

Rücktritt vom Fahrauftrag 

Wird die Fahrt nach Auftragserteilung wegen vom Besteller zu vertretenden Gründen nicht 

durchgeführt, so ist innerhalb der Betriebssitzgemeinde der doppelte Grundbetrag und 

außerhalb der Betriebssitzgemeinde der doppelte Grundbetrag zuzüglich der 

Anfahrtskilometer zu zahlen. 

§ 7 

Pflichten des Taxifahrers 

(1) Der Taxifahrer ist verpflichtet, dem Fahrgast auf Verlangen eine Quittung über den 

gezahlten Beförderungspreis unter Angabe der Ordnungsnummer der Taxe, des 

Datums sowie auf Wunsch mit Angabe der Uhrzeit und der gefahrenen Wegstrecke 

auszuhändigen. 

(2) Der Tarif ist jederzeit in der Taxe mitzuführen und dem Fahrgast auf Verlangen zur 

Einsichtnahme auszuhändigen. 

(3) Weitergehende Verpflichtungen des Taxifahrers aus dem 

Personenbeförderungsgesetz und der Verordnung über den Betrieb von 

Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr bleiben unberührt. 

§ 8 

Besondere Bestimmungen 

Das Beförderungsentgelt ist in der Regel nach Beendigung der Fahrt an den Taxifahrer zu 

zahlen. Der Taxifahrer kann jedoch in Ausnahmefällen schon bei Antritt der Fahrt 

vorschussweise die Entrichtung eines dem voraussichtlichen Beförderungsentgelt 

entsprechenden Betrages verlangen, der bei der endgültigen Bezahlung angerechnet wird. 

Sondervereinbarungen im Sinne des § 51 Abs. 2 PBefG sind im Pflichtfahrgebiet zulässig. 

Die Einführung einer Sondervereinbarung bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Genehmigungsbehörde. 

 



Amtsblatt für den Landkreis Havelland Seite 92 

 

 

 

 

 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden aufgrund des § 61 Abs. 1 Ziffer 4 

PBefG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet, soweit sie 

nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht sind. 

§ 10 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Die Verordnung tritt am 1. Oktober 2016 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die am 12. Dezember 2013 im Amtsblatt für den Landkreis Havelland 

(Nr. 01, Seite 01 ff.) veröffentlichte Verordnung über die Beförderungsentgelte und 

-bedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Havelland außer 

Kraft. 

 

Rathenow, 2016-07-11 

gez. 

Lewandowski 

Landrat  

 

 

Gemäß § 3 Abs. 3 BbgKVerf. Satz 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Hauptsatzung des Landkreises Havelland 
wird die Verordnung über die Beförderungsentgelte und –bedingungen für den Gelegenheitsverkehr 
mit Taxen im Landkreis Havelland öffentlich bekannt gemacht. Die Verordnung liegt während der 
üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme durch die Einwohner in den Bürgerservicebüros der 
Dienstgebäude Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow, Goethestraße 59/60, 14641 Nauen und 
Dallgower Straße 9, 14612 Falkensee aus. 

 

Rathenow, 2016-07-11 

gez. 

Lewandowski 

Landrat 

 

Beschluss-Nr.: BV-0182/16 
Neustrukturierung der Musik-, Kunst- und Volkshochschule Havelland 
 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen einstimmig: 

 

1. Rücknahme der Entscheidung aus dem Jahr 2004, die nachgeordneten Einrichtungen 
„Kreisvolkshochschule“ sowie „Kreismusik- und Kunstschule“ zu einer Gesamteinrichtung „Musik-, 
Kunst- und Volkshochschule Havelland“ (MKVHS)  zusammenzufassen. 
2. Wegfall der im Zuge der Neustrukturierung nicht mehr benötigten Position eines Einrichtungsleiters 
mit Wirkung vom 01.07.2016. Bis zur Verabschiedung neuer Satzungen durch den Kreistag wird dem 
Referatsleiter 41 die kommissarische Leitung der MKVHS übertragen. 
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Beschluss-Nr.: BA-0026/16 
Deutsche Bahn AG Güterverkehr 
 
Der Kreistag fordert die Deutsche Bahn AG und ihre Tochtergesellschaften DB Netz und DB Cargo 
auf, bei der Umsetzung ihrer Planungen zur Zukunft des Güterverkehrs sicherzustellen, dass den 
Güterverkehrsstandorten im Landkreis Havelland in Wustermark, Ketzin und Etzin keine Nachteile zu 
ihrem gegenwärtigen Status entstehen. Dies schließt eine umfassende Transparenz im Verlauf des 
Prozesses genauso ein, wie die Sicherung der Möglichkeiten für Vertragspartner und an Güterverkehr 
auf der Schiene Interessierte, die Güterbahnhof-Standorte Wustermark, Ketzin und Etzin auch künftig 
problemlos anfahren und in  Publikationen zu Güterverkehrsstandorten auffinden zu können, und für 
die Havelländische Eisenbahngesellschaft abgeschlossene Verträge getreu einhalten bzw. ggf. 
Vertragspartner der DB Cargo übernehmen zu können.  

 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich 

 

 

Beschluss-Nr.: BV-0192/16 
Vergabeentscheidungen zu arbeitsmarktlichen Dienstleistungen - Sofortvermittlung - VI/1/2016 
 

Die Mitglieder des Kreistages beschließen mehrheitlich: 

 

Zum Ausschreibungsverfahren „Sofortvermittlung“ unter der Vergabe-Nr. VI/1/2016 wird der Zuschlag   

 

-  für das Los 1 (Rathenow) dem Bieter  

 Institut für Kommunikation und    

   Wirtschaftsbildung GmbH mit Sitz in Rathenow 

 

 -  für das Los 2 (Nauen und Falkensee) dem Bieter  

 Institut für Kommunikation und  

      Wirtschaftsbildung GmbH mit Sitz in Rathenow 

 

erteilt.  

Die der Anlage zu entnehmenden Zuschläge wurden auf das wirtschaftlichste Angebot bezogen auf 
das Preis-/Leistungsverhältnis erteilt, das nach der einfachen Richtwertmethode ermittelt wurde. 

Die Übersichten und die darin enthaltenen Kosten sind damit Bestandteil des Beschlussvorschlages.  

 

 

Ungültigkeitserklärung 

Von Dienstausweisen 
 

Der folgende Dienstausweis wird hiermit für ungültig erklärt: 

Gert Soechting, Naturschutzhelfer, Nr. 765, gültig bis 31.12.2018 

 

Gez.  

Adler 

Amtsleiter 
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Bekanntmachung der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland 
 

Öffentliche Zustellung 

 

Der Bescheid der Führerscheinstelle des Landkreises Havelland vom 06.07.2016 (Aktenzeichen: 
323.03.02-0102436) an Herrn Arnold Biber kann nicht postalisch zugestellt werden, da sein 
derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist. Der letzte aktenkundige Aufenthalt von Herrn Biber war 
14712 Rathenow, Curlandstraße 85.  

Der Bescheid wird auf dem Wege der öffentlichen Zustellung gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) i.V.m. § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Brandenburg (BbgVwZG) zugestellt. 

Der Bescheid kann beim Landkreis Havelland, Führerscheinstelle in der Goethestraße 59/60 in 14641 
Nauen zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten oder nach vorheriger Terminvereinbarung von 
Herrn Biber in Empfang genommen werden. 

 

Sprechzeiten:  Montag   geschlossen 

    Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr 

       15.00 – 18.00 Uhr 

    Mittwoch  geschlossen 

    Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr 

    Freitag   09.00 – 12.00 Uhr 

 

Der Bescheid gilt nach Ablauf von zwei Wochen – gerechnet vom Tage der Veröffentlichung im 
Amtsblatt – als zugestellt (§ 10 Abs. 2 VwZG). Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser 
Zustellfiktion die Widerspruchsfrist (§ 70 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO) in Gang 
gesetzt wird. Hinzuweisen bleibt überdem, dass sich dann auch andere etwaige Fristen in Gang 
setzen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

 

Nauen, 08.07.2016 

 

Im Auftrag 

gez. 

Marschall 

Sachgebietsleiter 
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Bekanntmachung gemäß § 60 Abs. 7 BbgKWahlG über den Übergang eines 
Sitzes im Kreistag des Landkreises Havelland auf eine Ersatzperson 

 

Der Kreistagsabgeordnete der CDU im Wahlkreis 2, Herr Roman Lange, hat auf seinen Sitz im 
Kreistag Havelland verzichtet. Gemäß § 59 Abs. 1 BbgKWahlG hat er damit die Rechtsstellung als 
Kreistagsabgeordneter des Kreistages Havelland verloren. 

 

Der Sitz im Kreistag Havelland ist auf die von mir gemäß § 60 Abs. 3 und 6 BbgKWahlG festgestellte 
Ersatzperson des Wahlvorschlages der CDU im Wahlkreis 2, Herr Stefan Plehn, übergegangen. 

 

Gegen diese Feststellungen des Kreiswahlleiters sind die in §§ 55 bis 58 BbgKWahlG genannten 
Rechtsbehelfe gegeben.  

 

 

gez. 

Marquardt         Rathenow, den 04.07.2016 

Kreiswahlleiter 

 

 

Bekanntmachung gemäß § 60 Abs. 7 BbgKWahlG über den Übergang eines 
Sitzes im Kreistag des Landkreises Havelland auf eine Ersatzperson 

 

Der Kreistagsabgeordnete der NPD im Wahlkreis 2, Herr Maik Schneider, hat auf seinen Sitz im 
Kreistag Havelland verzichtet. Gemäß § 59 Abs. 1 BbgKWahlG hat er damit die Rechtsstellung als 
Kreistagsabgeordneter des Kreistages Havelland verloren. 

 

Der Sitz im Kreistag Havelland ist auf die von mir gemäß § 60 Abs. 3 und 6 i. V. m. § 49 Abs. 5 
BbgKWahlG festgestellte Ersatzperson des Wahlvorschlages der NPD im Wahlkreis 3, Herr Frank 
Kittler, übergegangen. 

 

Gegen diese Feststellungen des Kreiswahlleiters sind die in §§ 55 bis 58 BbgKWahlG genannten 
Rechtsbehelfe gegeben.  

 

 

gez. 

Marquardt         Rathenow, den 04.07.2016 

Kreiswahlleiter 
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